
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Ostfriesische Geschichte

Wiarda, Tileman Dothias

Aurich, 1797

VD18 90034406

Vierter Abschnitt.

urn:nbn:de:gbv:45:1-902504

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-902504


xn Inhalt .

im ganzen römisch , deutschen - Reiche , verwirft die

eingewandte Appellation , bestätiget das Airrichrr Colle¬

gium , cassiret die eingereichten Schriften , und verbietet

den Agenten , Schriften im Namen der Renitenten wie ,
der ernzureichen . F . 8 Die kaiserliche Commission drin¬

get nu » bei der Ritterschaft und der Stadt Emden auf
eine förmliche unbedingte Submission an . § . 9 . Der

Fürst läßt in allen Kirchen ein Dankfeft für das kaiser¬

liche Definitiv . Dscret veranstalte » . § . io . Die Ritter¬

schaft , Cmdcn und die Repräsentanten der alten Stande

wolle » sich nicht zur Submission verstehen . Sie ent¬

schließen sich , ihr Betragen vor dem Kaiser zu recht -

fertigen .

Vierter Abschnitt .

§ . i . Nach einem fürstlichen Aufboth ergreifen die

Hsrlinger und die Eingesessenen der gehorsamen Aemtev

die Waffen . Diese und die fürstlichen lTruppen mar -

schieren nach Leer , um sich der Pacht . Comtoirs zu be-

mächtigen . Nach einer hitzigen Action werden die auf -

geborenen Bauern und die fürstliche Miliz von

der ständisch - emdischen Besatzung und den Rem -

« men geschlagen , und müssen sich , nach Verlust vie-

lec gebliebenen und gefangenen Leute zurückziehen . §ö 2 .

Der Flecken Leer, und die Oberreider und Oberledingec

Communen suchen sich bei dem Fürsten über ihr Betra¬

gen zu rechtfertigen . § . z . und fassen einen förmlichen

Schluß , die Rechte des Vaterlandes mit den Waffen sin

der Hand zu verthridigen . Sie ernennen Oberhäupter ,

die sich Comnrun - Herrn nennen , und richten eine

militärische Verfassung ein . § . 4 , Die General
'
» Staa .

ten verweisen der Stadt Emden ihr tumultuarisches
Ver -



Inhalt . Xu-
Verfahren , und rathen ihr, von allen ferner « Lhätlich«

Uten abzustehen. § . z , so wie dem Fürsten, die Streb
tj^keiten in der Güte beizulesen . Der Fürst lehnt die
angebothrne staatische Vermittelung ab . § . 6. Die Ge¬
neral - Staaten finden nicht gcrarhen , bei dm kriegeri¬
schen Aussichten in Europa die ihnen zustehende Garan¬
tie und Manutcnenz der Landes - Verträge zu handha¬
ben . § . 7. Indessen suchen sie die Könige von Eng,
land und Preußen zu bewegen, mit ihnen zu Abstellung
der Irrungen gemeinschaftliche Sache zu machen ; beide
Könige finden aber Bedenken , sich mit Len vstfricsischm
Streitigkeiten z» befassen . § . 8. Auf die Nachricht,. daß
dänische Truppen in Gstfriesland rücken werden,
entschließen sich die General - Staaten bei einer ettvani«
gen Belagerung der Stadt Emden zum Widerstand,
und fodern die Kronen Frankreich und , England auf,
hei einem hieraus zwischen ihnen und dM -Ksiser . entste¬
henden Bruch , ihnen , nach der Tripel - Allianz , dm
tractatmaßigcn Beistand zu verleihen. §. y - Der König
pon Dannemqrk laßt Emden und ihre Anhänger für
fernere Empörungen warnen , und einc Cvmpagnie. In¬
fanterie in Ostfrirsiand einrücken. Sie wird in Aurich
einquarrieret. §> ic>. Die Stadt EmW machet den
letzten Versuch , den Fürste» zu einem Vergleich zu be¬
wegen , wird aber abschlaglich beschsede» . n . Wor .
auf sowohl däs Auricher , als das Emd '

kr Kollegium die
Accise verpachten , da denn jedes Collegium sich imden
Besitz .der Pacht - Comtoiren zu setzen , suchet . § . 12.
Der Raiscr erkennet nunmel- ro die Execmiay
wider die Renitenten und ercheilt sin Auxiliakorium
auf den König von England, als Churfürsten von Han, -
npver , auf de » Churfürsten von der Pfalz und dcn Bi^,
schof von Münster . §. iz . Dieses kaiserliche Patent

wir -



XIV Inhalt .

wirket Verzweiflung . Die fürstliche Miliz mit den gr«

horsamcn Unkerthauen und die emdisch - ständische Gar¬
nison mir den Renitenten rücken gegen einander . §. 14 .
Die fürstlichen Truppen werde » nach AUrich zlsi
rückgedrängcr . § . 15 . Dagegen ziehet das altstach
dische Corps kriumphirend in Norden ein. Norden re»
vociret ihre Submission , und tritt wieder zu den alten
Standen über . § . l6 . Es fügen sich nun auch aste
Aemrer bis auf Friedcburg zu den akren Trändeti
oder Renitenten . § . 17 . Die Commun » Herrn lä -
den das noch fehlende Friedcburger Amt und die Stadt
Aurich ein , dem Freihetks - Bunde ödender Cvnfödera /
tion beizutrcten . §. 18 . Da das Emder Collegium in
Lew Besitz fast aller Pacht - Evmtoiren ist : so erhebet

'

es sich wieder / so wie das Auricher Collegium finket
und ausser Aktivität kömmt. § . 19 . Bei diesen Verwir¬

rungen ersuchen die General - Staaten die kaiserliches
Commission , den Fürsten zur gütlichen Beilegung de?

Irrungen zu bewegen . § . 22 . Die Ritterschaft , Emden ,
Norden und der dritte Stand kragen bei dem Fürsten
auf einen Landtag an . § . 21 . Der Fürst schlagt dieses
Gesuch , so wie alle Trrictaten ab - § . 22 . Ein Feder¬
krieg vermehret die Verbitterung an beiden Seiten .

Fünfter Abschnitt .
'

§ . i . völlige Anarchie und traurige Verwirrung
tn Gstfriesland . § . 2 . Das Emdcr Collegium dedr.Li>

ret , daß die kaiserlichen Decrets nicht judicat werde !?
können . § , g/Es imsirhm Kber die Hebung der zumAb » '

krag der holländischen Zins - n auHgeschrikbenenSchatzun . '

gen neue Streitigkeiten . § . 4 Die Cominnn . Herren
setzen die Revolution mir Mlerrr Unfug und Ge ,

wair -
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